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Beschluss zu VO/GV01/2019-1600
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Beratung und Beschlussfassung zum Antrag auf Abweichung vom 
B-Plan hinsichtlich der Grundstückseinfriedung

Übersicht zur Beratung:

23.07.2019 Bauausschuss SI/01/BauA-02 geändert beschlossen
20.08.2019 Gemeindevertretung SI/01/GV01-20 an Verwaltung zurück 
verwiesen
09.09.2019 Bauausschuss SI/01/BauA-06 geändert beschlossen
22.10.2019 Gemeindevertretung SI/01/GV01-21 geändert beschlossen

Beschluss:

20.08.2019 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
SI/01/GV01-20 Sitzung der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
Die Mitglieder der Gemeindevertretung bzw. des Bauausschusses erläutern, dass 
bereits während der konstituierenden Sitzung über diesen Antrag beraten wurde. Im 
Wesentlichen einigen sich darauf, dass es auf der Grundlage des Gleichbehandlungsprinzips 
solche Anträge genehmigt werden sollten. Da nicht genau feststeht, wie weit schon 
Genehmigungen vorhanden sind, wird der Antrag gestellt, den Beratungsgegenstand in die 
nächste Sitzung des Bauausschusses zu vertagen. In dem Zusammenhang wird sich der 
Bauausschuss nochmals die vorhandenen Einfriedungen ansehen.

Abstimmung über den Antrag:
Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Stimmenthaltung: - 

22.10.2019 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
SI/01/GV01-21 Sitzung der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
Durch Mitglieder des Bauausschusses wird umfangreich der Standpunkt des 
Bauausschusses dargelegt. Insbesondere die speziellen Eigenschaften des Grundstückes, 
welche zur Ablehnung des Antrages geführt haben. Der Bauausschuss vertritt die 
Auffassung, dass es auf Grund des Eckgrundstückes und des damit im Zusammenhang 
stehenden Sichtfensters für die Verkehrsführung dieses Grundstückes eine Besonderheit 
aufweist und daher die 80 cm Höhe einer Einfriedung eingehalten werden müsste. 
Im Ergebnis der Diskussion wird der Vorschlag des Bauausschusses zum 
Beschlussgegenstand erhoben. Dieser lautet wie folgt:

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg stimmt der Abweichung vom B-Plan hinsichtlich 
der Grundstückseinfriedung mit einem Maschendrahtzaun i. H. v. 80 cm für das Grundstück 
Fritz-Reuter-Straße 56, Flurstück 105/59, Flur 1, Gemarkung Karow, zu.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
davon besetzte Mandate: 15
davon Anwesende: 15
Ja- Stimmen: 14
Nein- Stimmen:   -
Stimmenthaltungen:   1
Befangenheit nach § 24 KV M-V:   -

B. Biemel
Bürgermeister
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